
406 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VI. G.P. ). 

13. 7. 1951. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1951, gesetznovelle 1950), festgesetzte Einkommens-
betreffend das Ausmaß der auf Grund des freigrenze von 400 S monatlich wird auf 480 S 
Kleinrentnergesetzes vom 18; Juli 1929, monatlich erhöht. . 
BGBI. Nr. 251, zu gewährenden Klein- § 4. (1) Bei einer künftigen gesetzlichen Knde­
rentnerunterstützungen (Kleinrentnergesetz- rung des Hatiptmietzinses nach § 2 Abs. 1 lit. a 

novelle 1951). des Mietengesetzes erhöhen sich die Kleinrentner_ 

Der Nationalrat hat beschlossen: 
unterstUtzungen nach § 1 in allen Stufen um 
den Betrag, der den Lohn(Gehalts)empfängern' 
als Ausgleich für die Mietzinssteigerung geleistet 
werden wird; um den gleichen Betrag erhöht sich 
die im § 3 festgesetzte Einkqmmensfreigrenze. 

§ 1. Das Ausmaß der im Rahmen der Klein­
rentnerfürsorge auf Grund des Kleinrentner­
gesetz,es vom 18. Juli 1929, BGBl. Nr. 251, zu 
gewährenden Kleinrentnerunterstützungen wird 
festgesetzt wie folgt: 

(2) Der Erhöhungsbetrag nach Abs. 1 sowie 
der Zeitpunkt, von dem an die erhöhten Klein­

Höhe der Klein- rentner unterstützungen gebühren und die er-
rentnerunter- höhte Einkommensfreigrenze zu· berücksichtigen 

stützungen monat-
lich in Schilling ist, werden durch Verordnung bestimmt. 

• Stufe Beme<;sungsgnindlage 

1 von 6.000 K bis 20.000 K 140 § 5. Der Bund trägt, ebenso wie die Kosten 
2 von mehr als 20.000 K " 25.000 K 150. d'er gesamten Kleinrentnerfürsorge, auch den 
3 " " ,,25.000 K " 30.000 K 160 Aufwand, der durch dieses Bundesgesetz ent-
4 " ,,30.000 K " 40.000 K 170 steht. . 
5 
6 

7 
8 
9 

" 

" 
" 
" 

" 40.000 K " 50.000 K 
" ,,50.000 K " 60.000 K 
" ,,60.000 K ,j 80.000 K 
" ,,80.000 K ,,100.000 K 

" 
,,100.000 K 

190 
210 
230 
250 
270 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz tr;itt mit ~6. Juli 
1951 mit der Maßgabe in Kraft, daß die gemäß 
§ 1 gebührenden Erhöhungen. der Kleinrentner­
unterstützungen gegenüber den bisherigen Sätzen 
für Juli 1951 nur zur Hälfte zu leisten sind. 
Mit diesem Tage verliert das im § 3 erwähnte 
Bundesgesetz seine Wirksamkeit. § 2. Die 1m § 1 erwähnten Kleinrentner­

unterstützungen ·gebühren monatlich im· vor­
hinein. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für soziale Verwal­

§ 3. Die mit § 3 des Bundesgesetzes vom tung im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
25. Oktober 1950, BGBl. Nr. 213 (Kleinrentner- I sterium für Finanzen betraut. 
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-Erläuternde Bemerkungen. 

Durch das V. Lohn- und Preisabkommen wird 
eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten ein­
treten. 

Diese Erhöhung bedarf außer für Gehalts­
und Lohnempfänger auch für Sozialrentner 
eines Ausgleiches. Zu den Sozialrentnern gehören 
im weitesten Sinne auch jene Kleinrentner, die 
laufende Unterstützungen nach dem Kleinrent­
nergesetz beziehen. Daher ist aus Anlaß des er­
wähnten Abkommens auch diesen ein Ausgleich 
zu gewähren. 

Zu diesem Zwecke werden die derzeit gültigen 
Sätze der Kleinrentnerunterstützungen, die 
durch das Bundesgesetz vom 25. Oktober 1950, 
BGBl. Nr. '213 (KieinrentnergesetznoveUe 1950), 
festgelegt wurden, ab 16. Juli 1951 einheitlich um 
je 50 S monatliCh mit der Maßgabe erhöht, daß 
für den Monat Juli 1951 nur die Hälfte dieses 
Betrages geleistet wird. 

Die bisherigen und die geplanten Sätze für 
diese Unterstüzungen sind aus der nachstehenden 
übersicht zu entnehmen: 

Stufe 
Gegenwärtiger Ansatz nunmehriges Ausmaß 

monatlich in 'Schilling 

1 90 140 
2 100 150 
3 110 160 
4 120 170 
5 140 190 

Stufe 
Gegenwärtiger Ansatz nunmehriges Ausmaß 

monatlich in Schilling 

6 160 210 

7 180 230 
:S .200 250 

9 220 270 

Die Kosten für die geplante Maßnahme gehen 
zu Lasten des Bundes; der Aufwand hiefür be­
trägt für die Zeit vom 16. Juli bis 31. Dezember 
1951 4,400.000 S. 

Die Einkommensfreigrenze für den Bezug 
wiederkehrender Leistungen aus der Kleinrent­
nerfürsorge beträgt derzeit 400 S im Monat. Sie 
entspricht nicht mehr dem gegenwärtigen Preis­
niveau; es ist daher durchaus billig, die Einkom­
mensfreigrenze mit Wirkung vom 1. Juli 1951 
mit 480 S monatlich festzusetzen, zum al auch für· 
den Bezug anderer Sozialrenten höhere Ein­
kommensgrenzen vorgesehen sind. Die Neufest­
setzung ist notwendig, damit bei der über­
prüfung der Bezugsberechtigung der bereits im 
Genusse einer Kleinrentnerunterstützung ste­
henden Personen nicht ungerechtfertigt Einstel­
lungen vorgenommen werden müssen; diese 
Personen beziehen nämlich vielfach Ruhe- oder 
Versorgungsgenüsse, die auf Grund des V .. Lohn­
und Preisabkommens ebenfalls entsprechend' 
erhöht werden, so daß bei Belassung der bishe­
rigen Einkommensfreigrenze für den Bezug . der 
Kleinrentnerunterstützung eine Benachteiligung 
dieser Personen eintreten würde. 
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